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§ 6 MuKiPassV Verspatete
Feststellung der Schwangerschaft

MuKiPassV - Mutter-Kind-Pass-Verordnung 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.09.2017

1. (1)Eine Uberschreitung der im & 3 Abs. 2 bis 6 angefiihrten Untersuchungstermine hat zur Weitergewédhrung des
Kinderbetreuungsgeldes in voller Hohe auBBer Betracht zu bleiben, wenn sie aus einem von der Schwangeren
nicht zu vertretenden Grund erfolgt.

2. (2)War die Schwangerschaft trotz arztlicher Untersuchung erst nach der 20. Schwangerschaftswoche feststellbar,
oder kann die Schwangere glaubhaft machen, dass fur sie kein Anlass zu einer solchen Untersuchung bestand,
auf Grund deren sie Kenntnis von ihrer Schwangerschaft erhalten hatte kdnnen, gentigen fur die
Weitergewdhrung des Kinderbetreuungsgeldes in voller Hohe die nachstehend angeflhrten Untersuchungen:

1. 1.Bei Feststellung der Schwangerschaft bis Ende der 28. Schwangerschaftswoche
1. a)die Untersuchungen der Schwangeren gemal3 § 3 Abs. 4, 5 und 6, die im§8 3 Abs. 2 Z 1 bis 4
genannten Blutuntersuchungen sowie die interne Untersuchung gemalf3 § 3 Abs. 3 und
2. b)die Untersuchungen des Kindes gemal3§ 7 Abs. 2 bis 6,
2. 2.bei Feststellung der Schwangerschaft nach der 28. bis Ende der 34. Schwangerschaftswoche
1. a)die Untersuchungen der Schwangeren gemafR § 3 Abs. 5und 6, die im8 3 Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten
Blutuntersuchungen sowie die interne Untersuchung gemaR 8§ 3 Abs. 3 und
2. b)die Untersuchungen des Kindes gemal3§ 7 Abs. 2 bis 6,
3. 3.bei Feststellung der Schwangerschaft nach der 34. Schwangerschaftswoche
1. a)die Untersuchung der Schwangeren gemal3 8 3 Abs. 6, die im§ 3 Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten
Blutuntersuchungen sowie die interne Untersuchung gemaR 8 3 Abs. 3 und
2. b)die Untersuchungen des Kindes gemal3§ 7 Abs. 2 bis 6,
4. 4.bei Feststellung der Schwangerschaft erst unmittelbar vor der Geburt die Untersuchungen des Kindes
gemall 8 7 Abs. 2 bis 6.

3. (3)Falls die Geburt vor dem im § 3 Abs. 4, 5 oder 6 angeflihrten Untersuchungstermin erfolgt, genugt fur die
Weitergewdhrung des Kinderbetreuungsgeldes in voller Hohe die Vornahme der bis zur Geburt vorgesehenen
Untersuchungen sowie der Untersuchungen des Kindes gemal3 § 7 Abs. 2 bis 6.

In Kraft seit 01.11.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/mukipassv/paragraf/7
file:///

	§ 6 MuKiPassV Verspätete Feststellung der Schwangerschaft
	MuKiPassV - Mutter-Kind-Pass-Verordnung 2002


